
Fachkonferenz Stimmrecht einer abwesenden
Lehrkraft
Beitrag von „Bolzbold“ vom 22. November 2023 13:19

Zitat von Seph

...wenn diese Vorgabe wirklich in "ranghöheren" Vorgaben enthalten ist, teile ich diese
Einschätzung. Die Frage ist doch, ob das wirklich so ist. In NDS macht das NSchG quasi
nur Aussagen über das Stimmrecht bestimmter Personengruppen in entsprechenden
Gremien, nicht aber über deren dafür nötige Anwesenheit. Eine entsprechende
Einschränkung des Stimmrechts auf nur Anwesende habe ich bislang nur in der (wie
gesagt veralteteten und außer Kraft gesetzten) Konferenzordnung gefunden, die quasi
"ranggleich" ja ersetzt werden darf. Vielleicht übersehe ich aber auch irgendeine
Verordnung gerade. Indirekt folgern könnte man das vermutlich aber sonst aus dem
Begriff der Beschlussfähigkeit eines Gremiums.

PS: Ich persönlich halte eine solche Einschränkung im Übrigen für sehr sinnvoll. Nur die
direkt Anwesenden erleben ja auch die zur Meinungsbildung wesentliche Diskussion zu
den Tagesordnungspunkten mit und können dann auch eine adäquate Entscheidung
treffen.

Das wurde weiter oben ja bereits mit Zitaten aus dem Schulgesetz dargelegt. Das ist die
höchste Norm in NRW (abgesehen vielleicht von der Landesverfassung.)
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